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Amt für Bodenmanagement 
Büdingen 
- Flurbereinigungsbehörde - 
 

 

Büdingen, 07.01.2019 

 

Vereinfachte Flurbereinigung „Nidderau-Uferrandstreifen“ VF 2531 
 

Ladung 
 

Die Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft im Flurbereinigungsverfahren Nidderau-
Uferrandstreifen findet gemäß § 21 Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16. März 
1976 (BGBl. I S. 546) in der derzeit geltenden Fassung im Rahmen einer Teilnehmerversammlung 
unter der Leitung des Amtes für Bodenmanagement Büdingen statt am: 
 

Dienstag, den 06.02.2019 um 19:00 Uhr, 
in der Willi-Salzmann-Halle, Saal 1 

Heldenberger Str. 16, 61130 Nidderau-Windecken 
 

Zu dieser Wahl werden die Teilnehmer am Flurbereinigungsverfahren Nidderau-Uferrandstreifen 
oder deren Bevollmächtigte eingeladen. Teilnehmer sind die Eigentümer und Erbbauberechtigte der 
nachfolgend aufgeführten Flurstücke: 
 

Gemarkung Flur Flurstück 

Heldenbergen 13 

48/1, 49/1, 51/1, 52/1, 52/2, 52/3, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 
86/2, 88/2, 88/3, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/1, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 
125/3, 126, 127, 186, 187, 188, 189, 195/1, 196, 197, 201/3, 202, 203, 
204, 206/5, 212, 216, 217, 218, 219, 274 

Heldenbergen  14 1/2, 4/2, 5, 6, 229/2 

Windecken 2 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25/1, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 86/2, 100/2 

Windecken 4 
1, 2, 3, 60/2, 60/3, 61, 62, 63, 64, 65/1, 65/2, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81/2, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87 

Windecken 5 
50, 56, 108/5, 152/3, 189/57, 190/58, 191/59, 192/60, 193/61, 194/62, 
195/63, 197/63, 198/63, 225/73, 237/108, 238/109, 255/117, 259/160, 
262/64, 263/157, 302/159, 304/51, 305/159, 306/49, 307/158 

Windecken 6 330/2, 330/7, 498/332 

 
Die Wahl wird von der Flurbereinigungsbehörde geleitet. Für das Wahlverfahren gelten gemäß § 21 
Abs. 3 bis 5 FlurbG folgende wesentliche Regelungen: 
 

- Die Mitglieder des Vorstandes werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern 
oder Bevollmächtigten gewählt. Jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte hat, auch wenn er 
von mehreren Grundstückseigentümern bevollmächtigt wurde, nur eine Stimme; 
gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gewählt sind diejenigen, welche 
die meisten Stimmen erhalten. 

 

AMT FÜR BODENMANAGEMENT BÜDINGEN
- Flurbereinigungsbehörde -

Flurbereinigungsverfahren Wöllstadt B3/
B45

Az.: UF 1944
Öffentliche Bekanntmachung 

Vorlage der Wertermittlung
Im Flurbereinigungsverfahren Wöllstadt B3/
B45, Wetteraukreis, werden die Nachweise 
über die Ergebnisse der Wertermittlung der 
Grundstücke gemäß § 32 Flurbereinigungs-
gesetz (FlurbG) vom 16. März 1976 (BGBl. I 
S. 546) in der derzeit geltenden Fassung

von Montag, 15.02.2021 
bis Mittwoch, 17.02.2021

im Bürgerkeller Nieder-Wöllstadt, 
Paul-Hallmann-Straße 3, 61206 Wöllstadt, 
von 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr 
zur Einsicht für die Beteiligten ausgelegt.
Bedienstete der Flurbereinigungsbehörde 
werden zur Auskunftserteilung anwesend 
sein.
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie 
und den damit einhergehenden Kontaktbe-
schränkungen können Beteiligte nur nach 
telefonischer Voranmeldung erscheinen. 
Für eine Terminvereinbarung zur Einsichtnah-
me der Wertermittlungsergebnisse bitten wir 
um rechtzeitige Kontaktaufnahme bis zum 
11.02.2021 mit dem zuständigen Sachbe-

arbeiter Herrn Brandner (Tel.: 06042/ 9612-
7244, E-Mail: mirko.brandner@hvbg.hessen.
de). Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu den Ter-
minen mitzubringen.
Jeder Teilnehmer erhält einen Auszug aus 
dem Nachweis des Alten Bestandes per 
Post, in dem die Grundstücke mit Bezeich-
nung, Größe und Wert nachgewiesen sind. 
Die Teilnehmer werden gebeten, die Anga-
ben in den Auszügen zu überprüfen und Un-
stimmigkeiten oder Veränderungen (Eigen-
tumswechsel) der Flurbereinigungsbehörde 
mitzuteilen.
Der Anhörungstermin nach §32 FlurbG wird 
aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie 
ersetzt durch die Veröffentlichung von Infor-
mationen zur Wertermittlung, zum Nachweis 
des Alten Bestandes sowie über die weite-
re Durchführung des Verfahrens im Internet 
unter www.hvbg.hessen.de/UF1944 (gemäß 
§5 des Planungssicherstellungsgesetz vom 
20.05.2020 in der derzeit geltenden Fas-
sung). Zusätzlich werden jedem Teilnehmer 
der Nachweis des Alten Bestandes sowie ein 
dazu erläuterndes Merkblatt per Post zuge-
sandt. Fragen dazu können gerne telefonisch 
unter der oben angegebenen Nummer oder 
im vereinbarten Termin geklärt werden.

Einwendungen gegen die 
Ergebnisse der Werter-
mittlung können in einem 
vereinbarten Termin vom 
15.02.2021 bis 17.02.2021 
schriftlich oder zur Nie-
derschrift erhoben werden.
Schriftliche Einwendungen sind spätestens 
bis zum 04.03.2021 der Flurbereinigungsbe-
hörde zuzuleiten.
Beteiligte, die an den oben genannten Termi-
nen verhindert sind, können sich durch einen 
mit schriftlicher Vollmacht versehenen Be-
vollmächtigten vertreten lassen. Vollmachts-
vordrucke sind bei der Flurbereinigungsbe-
hörde kostenlos erhältlich. 
Eine Entschädigung für Zeitversäumnis oder 
Verdienstausfall durch die Wahrnehmung 
des Termins kann nicht gewährt werden.
Die öffentliche Bekanntmachung wird in den 
Städten Friedberg, Florstadt, Niddatal, 
Karben und Rosbach v. d. Höhe sowie in 
der Gemeinde Wöllstadt öffentlich bekannt-
gemacht. Darüber hinaus ist die öffentliche 
Bekanntmachung im Internet unter www.
hvbg.hessen.de/UF1944 abrufbar.
Im Auftrag
gez. Höhn

BEKANNTMACHUNG
über die Festsetzung der Steuern und Abgaben für das Kalenderjahr 2021

Gemäß den Bestimmungen des § 99 Abs. 
1 Nr. 2 Hessische Gemeindeordnung gelten 
die für das Kalenderjahr 2021 festgesetzten 
Steuern unverändert weiter.
Für folgende Steuern wird auf die Erteilung 
von Bescheiden für das Kalenderjahr 2021 
verzichtet:

• Hundesteuer
• Grundsteuer A und B

Für alle Steuerschuldner, bei denen sich 
die Bemessungsgrundlagen seit der letzten 
Festsetzung nicht geändert haben, werden 
durch diese Amtliche Bekanntmachung die 
Steuern für das Kalenderjahr 2021 in der 
zuletzt für das Kalenderjahr 2017 veranlag-
ten Höhe und den Raten festgesetzt. Sollten 

sich die Bemessungsgrundlagen ändern, er-
geht ein Änderungsbescheid. 
Grundlage für die Zahlungen der Steuern 
und Abgaben sind die Beträge, die mit dem 
zuletzt erteilten Steuerbescheid festgesetzt 
wurden. 
Die Fälligkeiten sind gemäß § 28 Grundsteu-
ergesetz zu beachten.
Soweit beim Magistrat der Stadt Nidda-
tal (Finanzverwaltung/Kasse) SEPA- Last-
schriftmandate (Einzugsermächtigungen) 
vorliegen, werden die fälligen Raten abge-
bucht. 
Alle Steuerzahler, die nicht am Einzugsver-
fahren teilnehmen, werden aufgefordert, die 
Steuern termingerecht zu entrichten, um 
Mahngebühren und Säumniszuschläge zu 
vermeiden.

Mit dem Tag der Amtlichen Bekanntma-
chung treten für die Steuerpfl ichtigen die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ih-
nen an diesem Tag ein schriftlicher Bescheid 
zugegangen wäre.

Ihre Rechte

Gegen diese Festsetzung kann innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Ma-
gistrat der Stadt Niddatal (Finanzverwal-
tung/ Steuern und Abgaben), Hauptstraße 2, 
61194 Niddatal, erhoben werden. 

Der Magistrat der Stadt Niddatal  
Michael Hahn
Bürgermeister

mailto:mirko.brandner@hvbg.hessen
http://www.hvbg.hessen.de/UF1944
http://hvbg.hessen.de/UF1944
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ABFALLKALENDER FÜR 
BÖNSTADT KORRIGIERT
Der Abfallkalender für den Stadtteil Bön-
stadt wurde korrigiert und in Bönstadt ver-
teilt. Bitte achten Sie darauf den aktuellen 
Kalender zu benutzen.
Sie erkennen diesen daran, dass die gelbe
Tonne „2“ in Ilbenstadt „und Bönstadt“ am 
gleichen Tag abgeholt werden.

EISZEIT IN DER BIOTONNE
Damit bei Winterwetter der Abfall nicht in der Tonne gefriert

In der Tonne festgefrorenen Abfall können 
Müllwerker nicht auftauen oder aus der Ton-
ne kratzen. Der festgefrorene Abfall bleibt 
in der Tonne stecken, das ist ärgerlich.
„Die Mitarbeiter der Müllabfuhr versuchen 

mit mehrmaligem Schütten die 
Tonnen komplett zu leeren. Trotz-
dem kommt es vor, dass halbvol-
le Behälter zurückbleiben“, sagt 
Birgit Simon, verantwortlich für 
die Öffentlichkeitsarbeit der Abfall-
wirtschaft Wetterau. Es kann auch 
passieren, dass Tonnen mit festge-
frorenem Abfall beim mehrmaligen 
Schütten an den Müllfahrzeugen 
kaputt gehen oder durch die Wucht 
des Rüttelns in das Sammelfahr-
zeug fallen.
Die Abfallwirtschaft Wetterau gibt 
Tipps, wie die Biotonne problemlos 
über den Winter kommt:
-   Biotonne geschützt an die Haus-

wand, unter ein Dach oder in die Garage 
stellen.

-  Abfallgefäß nicht schon am Abend vor 
der Leerung an die Straße stellen. Tonne 
erst am Abholtag bereitstellen.

-  Möglichst wenig Flüssigkeit in die Bioton-
ne geben. Je geringer der Wassergehalt 
des Bioabfalls, umso geringer die Gefahr 
des Anfrierens.

-  Feuchte Speiseabfälle möglichst schon 
in der Küche abtropfen lassen und in Zei-
tungspapier eingewickelt oder in Papier-
tüten in die Tonne geben. Auf keinen Fall 
Abfall in Plastiktüten, auch nicht in soge-
nannte kompostierbare Plastiktüten in die 
Biotonne werfen.

-  Der Müll darf nicht in die Tonnen gepresst 
werden, sondern muss locker darin liegen.

-  Biotonne zu jeder Leerung rausstellen, 
auch wenn sie nur viertelvoll ist.

-  Sitzt der Inhalt der Biotonne am Tag der 
Entleerung fest, sollte man ihn mit einem 
langen Stab oder einem Spaten vorsichtig 
auflockern.

Weitere Tipps rund um den Abfall gibt es bei 
der Abfallwirtschaft Wetterau unter Telefon 
06031/906611.

Eingefrorener Bioabfall lässt sich auch durch mehrmaliges 
Rütteln nicht aus dem Müllgefäß leeren. Foto: AWB Wetterau

DIE STADTBÜCHEREI INFORMIERT:
Einfach klicken – und abholen

Sich haben Sie in den letzten Wochen und 
Monaten öfter den Begriff „Click & Collect“, 
also anklicken und abholen, gehört. Der 
Groß- und Einzelhandel ermöglicht es seinen 
Kunden, bequem im Internet einzukaufen 
und die Ware dann vor Ort abzuholen.
Aber wussten Sie, dass das auch in Ihrer 
Bücherei geht? Und zwar immer, unabhän-

gig von Corona oder besonderen Öffnungs-
zeiten!
Über die neue Homepage der Stadt Nidda-
tal (www.niddatal.de) gelangen Sie auch zur 
Stadtbücherei und deren Online-Portal. Dort 
können Sie im gesamten Bestand stöbern 
und zwar sowohl im physischen, als auch im 
digitalen (e-Books, Hörbücher etc.).
Um einen Titel zu bestellen, benötigen Sie 
Ihre Zugangsdaten. Wie diese sich zusam-

ASSENHEIM
Ev. Kindertagesstätte „Schatzkiste“

Leiterin Fr. Nöh 06034 2878
Theodor-Fliedner-Str. 1

Montag - Donnerstag   7.00 - 17.00 Uhr
Freitag     7.00 - 15.00 Uhr

Städt. Kindertagesstätte
Leiterin Fr. Zimmermann 06034 907183

Geschwister-Scholl-Str. 28
Montag - Freitag  7.00 - 16.30 Uhr

Betreuungsschule Mäusezahn e.V.
Teamleiterin Frau Teuma 06034 939047

Geschwister-Scholl-Str. 28
Mo. - Fr.  7.30 - 9.30 und 11.00 - 16.00 Uhr

ILBENSTADT
Kath. KITA „St. Peter u. Paul“

Leiterin Frau Eisenhut 06034 2100
Hanauer Str. 16

Montag - Donnerstag   7.00 - 16.30 Uhr 
Freitag     7.00 - 15.00 Uhr

ANGEBOTE FÜR KINDER UND SENIOREN
Das reguläre Kinderangebot der Vereine kam durch die Corona-Pandemie völlig zum Erliegen. 
Ihr wisst schon, wann Ihr wieder durchstarten wollt, oder Ihr habt ein Alternativprogramm. 
Gebt uns bitte eine Info darüber, damit wir dies wieder in das Angebot mit aufnehmen können. 

BÖNSTADT
Städt. Kindertagesstätte „Kükennest“

Leiterin Frau Betzwieser 06034 1524
In den Helgengärten 1 Mo. - Fr. 7 - 16.30 Uhr

KAICHEN
Städt. Kindertagesstätte „WaldArche“

Leiterin Frau Haas 06187 3331
An der Lögesmühle 13

Montag - Freitag  7.00-16.30 Uhr

Städt. KITA „Kleine Weltentdecker“
Leiterin Frau Rehmann 0151 46202711

An der Lögesmühle 13a
Montag - Freitag  7.00-16.30 Uhr

ABFALLKALENDER
Der Abfallkalender ist auch als PDF-Down-
load auf der Homepage www.niddatal.de 
hinterlegt.  

mensetzen, steht ebenfalls auf der Home-
page, kann aber auch jederzeit in der Büche-
rei erfragt werden.
Spätestens am nächsten regulären Öff-
nungstag können Sie ihre verfügbaren Medi-
en dann in der Stadtbücherei abholen.
Es gelten weiterhin die verlängerten Öff-
nungszeiten. Bei einem Besuch ist auf die 
gängigen und ausgehängten Hygiene- und 
Verhaltensregeln zu achten.

EINWOHNERSTATISTIK
Mit dem Stichtag 30.06.2020 hat die Stadt 
Niddatal 9.877 Einwohner. 

Das sind fünf Einwohner mit Haupt-
wohnung in Niddatal weniger als am 
31.12.2019.

Auf die Stadtteile verteilt sind es 4.054 Ein-
wohner in Assenheim, 1.650 Einwohner in 
Bönstadt, 3.064 Einwohner in Ilbenstadt 
und 1.109 Einwohner in Kaichen.

Im 10-Jahres-Vergleich (30.06.2010) sind 
es heute 191 Einwohner mehr in Assen-
heim (≈ 5%), 21 Einwohner mehr in Bön-
stadt (≈ 1%), 280 Einwohner mehr in Ilben-
stadt (≈ 10%) und 41 Einwohner mehr in 
Kaichen (≈ 4%).    

http://www.niddatal.de/
http://www.niddatal.de/
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MÜLLABHOLUNG

Mi., 27. Januar 2021 - Tonnentausch 
falls erforderlich

Do., 28. Januar 2021 - Restmüll 

Fr., 29. Januar 2021 - Bioabfall

HIGH SCHOOL AUFENTHALTE IM SCHULJAHR 2021/2022
Bewerbungsphase läuft schon!

Auch im kommenden Schuljahr werden sich 
wieder viele Schülerinnen und Schüler aus 
Deutschland aufmachen, um in den USA, 
in Kanada, Neuseeland, Australien und Ir-
land mehrere Monate bei einer Gastfami-
lie zu leben und dort zur Schule zu gehen. 

Trotz Corona können 
Auslandsaufenthalte 
für Austauschschüler 
stattfinden. Ein sol-
cher Aufenthalt kann 
ein ganzes Schuljahr 
dauern, aber auch ein 
Halbjahr oder 3 Mona-
te (außer USA).
Ganz neu im Pro-
gramm bieten wir 
nun auch Aufenthalte 
in Irland an. Die Insel 
bietet eine tolle Alter-
native mit kurzer An-
reise ohne Visum (da 
Mitglied in der EU). 

Hier ist ein Aufenthalt bereits ab 5 Wochen 
möglich.
Wer im Schuljahr 2021/2022 ins Ausland 
möchte, für den wird es nun Zeit, sich zu be-
werben. Die Bewerbungsphase ist in vollem 
Gange, und wer Interesse an einem Aus-

landsaufenthalt hat, sollte sich gleich infor-
mieren und zeitnah bewerben.
Wem eine Ausreise mit Start im August/Sep-
tember 2021 zu unsicher oder kurzfristig ist, 
der kann sich auch schon jetzt für den Start 
im Januar/Februar 2022 bewerben.
Auf der Website www.treff-sprachreisen.de 
finden Sie ausführliche Informationen sowie 
die Möglichkeit sich gleich kostenlos und 
unverbindlich zu bewerben. Weitere interes-
sante Informationen wie z.B. Schülerberich-
te oder Fotos von Teilnehmern können auf 
Facebook und Instagram nachgelesen und 
angesehen werden. Nach der unverbind-
lichen Online-Bewerbung folgt als zweiter 
Schritt ein persönliches Beratungsgespräch 
mit den Schülern und Eltern.
Kostenloses Informationsmaterial zu den 
Schulaufenthalten in den USA, in Kanada, 
Australien und Neuseeland sowie Irland er-
halten Sie bei:
TREFF - Sprachreisen, Wörthstraße 155, 
72793 Pfullingen
Tel.: 07121 - 696 696 - 0, Fax.: 07121 - 696 
696 - 9
E-Mail: info@treff-sprachreisen.de, www.
treff-sprachreisen.de

UNTERSTÜTZUNG IN SACHEN IMPFTERMIN
Kordinierungsstelle eingerichtet

In den vergangenen Tagen haben uns zahl-
reiche Nachrichten erreicht. Inhalt dieser 
Nachrichten war, dass die Vergabe von Impf-
terminen zu komplex ist und auch das der 
Transport nicht immer individuell organisiert 
werden kann. 
Um gerade ältere Menschen hier adäquat 
unterstützen zu können, wurde eine Koor-
dinierungsstelle eingerichtet, die sich rund 
um die Impftermine kümmert. Die Stelle 
ist montags bis freitags von 6.30 bis 18.00 
Uhr sowie samstags und sonntags von 8.00 
bis 18.00 Uhr unter der Rufnummer 06034 
4029305 erreichbar. 

Das Team dort fragt alle relevanten Daten 
für die Terminvergabe ab und übernimmt an-
schließend die Terminbuchung. Sobald ein 
Termin feststeht erhalten Sie einen Rückruf 
mit allen notwenigen Informationen. 
Auch bei der Fahrt zum Impfzentrum finden 
Sie Unterstützung. Frau Braun steht Ihnen 
hier unter der Rufnummer 06034 9124-21 
für Absprachen mit dem „Fahrdienst“ zur 
Verfügung. 
Sie möchten den ehrenamtlichen Fahrdienst 
unterstützen? Bitte melden Sie sich eben-
falls bei Frau Braun.
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NIDDATALER 
NACHRICHTEN

Die nächste Ausgabe der Niddataler Nach-
richten erscheint am 5. Februar 2021.
Die aktuelle Ausgabe und auch Archivaus-
gaben können Sie unter www. niddataler-
nachrichten.de finden und komfortabel 
lesen.

KORREKTUR
ÄNDERUNGEN DER 
BUSLINIE FB-70

Mit Wirkung zum 13.12.2020 wurde der Be-
trieb der beiden Bushaltestellen: 
“Bruchenbrücker Straße“ (Assenheim) 
„Kaicher Straße“ (Bönstadt) 
eingestellt. 
Hintergrund hierfür war, dass die „Geister-
busse“ der Line 70 bislang in allen Bürger-
meistersprechstunden thematisiert wurden. 
Was viele Bürger*innen in den Sprechstun-
den berichteten, wurde inzwischen von VGO 
(Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH) mit 
Zahlen untermauert. So ergab eine zweiwö-
chige Fahrgastzählung, eine tägliche Nut-
zung von 0 bis 2 Personen (in wenigen Aus-
nahmefällen). 
Auf Drängen von Bürgermeister Michael 
Hahn der VGO gegenüber hat sich der Ma-
gistrat in seiner Sitzung am 13.11.2020 mit 
der Angelegenheit befasst und der Empfeh-
lung zur Einstellung der Linie 70 zugestimmt.

http://www.treff-sprachreisen.de/
mailto:info@treff-sprachreisen.de
http://treff-sprachreisen.de/
http://www.niddatal.de/
mailto:info@niddatal.de
mailto:r.angel@creartiva.info
http://www.niddataler-nachrichten.de/
http://nachrichten.de/
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BEREITSCHAFTSDIENSTE
UND WICHTIGE TELEFONNUMMERN 

Notdienste
Polizei  110
Feuerwehr, Krankenwagen  112
Rettungsdienst und Krankentransport 
Rettungsleitstelle Wetterau   06031 19222

Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung

Assenheim, Hauptstr. 2  06034 9124-0
Zur Eindämmung des Corona Virus sind die Öff-
nungszeiten der Stadtverwaltung für den Publi-
kumsverkehr bis auf weiteres ausgesetzt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung sind daher bis auf weiteres nur per 
Telefon bzw. E-Mail (info@niddatal.de) erreichbar. 
Telefonisch können Sie die Stadtverwaltung zu 
folgenden Zeiten erreichen:
Mo. 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Di. 07.30-12.00 Uhr und 13.00-18.00 Uhr
Mi. 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Do. 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Fr. 07.30-12.00 Uhr
Termine beim Ortsgericht sind nur nach Termin-
absprache möglich.
Bürgerinnen und Bürger, die einen dringend not-
wendigen persönlichen Termin benötigen, müs-
sen diesen vorab anmelden und kommen auch 
nur auf Basis dieser Vorabanmeldung und einem 
Mund-Nasen-Schutz in die Stadtverwaltung.
Diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch aller 
Bürgerinnen und Bürger sowie der Aufrechter-
haltung der Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung.

Wasserrohrbruch
Außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtverwal-
tung rufen Sie die 0162 7696588 an. 

Stromstörungen
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG

61169 Friedberg  06031 82-0 

Öffnungszeiten der Büchereien
Stadtbücherei Assenheim, 
Hauptstraße 5/10  06034 5198

Montag  16.00 - 19.00 Uhr
Dienstag  16.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch  10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag  16.00 - 19.00 Uhr

Katholische öffentliche Bücherei 
Ilbenstadt, Kirchgasse 16 
Mittwoch   15.00 - 17.00 Uhr
Sonntag  10.00 - 11.00 Uhr

Gemeindeschwestern
Wochenenddienste der Gemeinde-
schwestern sind zu erfragen unter:

Sozialstationsleitung  06003 810-122
Abrechnungsstelle
Frau Scherer  06003 810-123
Besprechungsraum  06003 810-124

Ärztlicher Notdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Wetterau Chau-
montplatz 1, 61231 Bad Nauheim
Hochwaldkrankenhaus 116 117
Ärztlicher Notdienst  06181 75858
Innerer Ring 4, 63486 Bruchköbel

 Zahnärztlicher Notfalldienst
Im Wetteraukreis zu erfragen bei der Kreisstelle 
01805 607011 (kostenpflichtig) Festnetz: 0,14 
Euro/Min.; Mobilfunk: max. 0,42 Euro/Min.

Tierarzt
Dr. med. vet. Stephanie Tascher
Am Hain 10, 61194 Niddatal / Assenheim
Telefon:  06034 9396866

Bürgerhäuser
Assenheim  06034 9022975
Bönstadt  06034 9022900
Ilbenstadt  06034 3917
Kaichen   06187 3969 

Kompostierungsanlage 
lbenstadt, Außenliegend  06034 930920
An der Landesstraße 3188
Mo. bis Fr. 8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr

Recyclinghof 
Der Recyclinghof am Humus- und Erdenwerk in 
Ilbenstadt wird vom Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Wetteraukreises betrieben.
61194 Niddatal/lbenstadt
Außenliegend an der L 3188
www.recyclinghof-wetterau.de
Mo. bis Fr.  8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr
Samstag  9.00 - 14.00 Uhr
Letzter Einlass: 15 Minuten vor Schließung
Annahmen nur aus privaten Haushalten des Wet-
teraukreises in haushaltsüblichen Mengen.
Sperrmüll     bis 40 kg pauschal 6,00 €
          je weiteres Kilo  0,18 €/kg
Bauschutt    bis 40 kg pauschal 2,00 €
          je weiteres Kilo   0,06 €/kg
Grünabfa l    bis 40 kg pauschal 2,00 €
          je weiteres Kilo   0,06 €/kg
Reifen  3,50 €/Stück
Altholz A IV  bis 40 kg pauschal 6,60 €
          je weiteres Kilo   0,20 €/kg
(überwiegend aus dem Außenbereich)
Altholz A I-III  bis 40 kg pauschal 3,30 €
         je weiteres Kilo   0,10 €/kg
(aus dem Innenbereich)

Kostenlose Annahme
Altbatterien, Altkleider, CDs/DVDs, Druckerpa-
tronen/Tonerkartuschen, Elektrogeräte, Flach-
glas/Behälterglas, Hartkunststoffe aus PP/PE, 
Korken, LED-/Energiesparlampen, Metallschrott, 
Papier, Pappe, Kartonagen
Info-Telefon  06031 90661
www.awb-wetterau.de
Rufen Sie Ihre Entsorgungstermine für das 
Schadstoffmobil online ab:
www.awb-wetterau.de/schadstoffmobil.html

Kehrbezirke der Schornsteinfeger
Stadtteile Assenheim, Bönstadt und Kaichen
Bezirksschornsteinfegermeister und 
Gebäudeenergieberater i. H. 
Arno Hütter 06447 92063
Butzbacher Str. 27 · 35428 Langgöns

Stadtteil Ilbenstadt
Bezirksschornsteinfegermeister und 
Gebäudeenergieberater i. H.
Frank Blechschmidt 06187 290221
An der Landwehr 19 · 61130 Nidderau

NOTDIENSTE

Der Bereitschafts-
dienst der Notdienst-

apotheken beginnt und endet jeweils 
entweder um 8.30 oder um 9.00 Uhr.

Montag, 25.01.2021 - Di. 8.30 Uhr 
Apotheke am Park 06032 2479
Parkstr. 16 61231 Bad Nauheim

Dienstag, 26.01.2021 - Mi. 8.30 Uhr 
Burg-Apotheke 06187 3923 
Eugen-Kaiser-Str. 32  61130 Nidderau

Mittwoch, 27.01.2021 - Do. 8.30 Uhr 
Apotheke Assenheim 06034 91200 
Nieder-Wöllstädter Str. 2 61194 Niddatal

Donnerstag, 28.01.2021 - Fr. 9.00 Uhr 
Markt-Apotheke 06039 2506 
Karbener Weg 8-10 61184 Karben

Freitag, 29.01.2021 - Sa. 8.30 Uhr 
Rathaus Apotheke 06187 935383 
Gehrener Ring 3 61130 Nidderau

Samstag, 30.01.2021 - So. 8.30 Uhr 
Hof-Apotheke 06031 5685
Kaiserstr. 104  61169 Friedberg

Sonntag, 31.01.2021 - Mo. 9.00 Uhr 
Turm Apotheke 06007 7676 
Hauptstr. 60  61191 Rosbach

Montag, 1.02.2021 - Di. 8.30 Uhr 
Linden-Apotheke 06187 5449
Uferstr. 6 61137 Schöneck

Dienstag, 2.02.2021 - Mi. 9.00 Uhr 
Apotheke Nieder-Wöllstadt 06034 2307
Frankfurter Str. 52 61206 Wöllstadt

Mittwoch, 3.02.2021 - Do. 8.30 Uhr 
Flora-Apotheke 06035 9684457 
Messeplatz 7  61197 Florstadt

Donnerstag, 4.02.2021 - Fr. 8.30 Uhr 
Aesculap-Apotheke 06031 71120 
Haingraben 11  61169 Friedberg

Freitag, 5.02.2021 - Sa. 8.30 Uhr 
Kur-Apotheke 06032 349570
Frankfurter Str. 36 61231 Bad Nauheim

Samstag, 6.02.2021 - So. 9.00 Uhr 
Neue Apotheke 06039 3591 
Luisenthaler Str. 2a 61184 Karben

Sonntag, 7.02.2021 - Mo. 8.30 Uhr 
Römer-Apotheke Tel. 06047 4052 
Vogelsbergstr. 10 63674 Altenstadt

Montag, 8.02.2021 - Di. 9.00 Uhr 
Römer-Apotheke 06039 3445 
Saalburgstr. 2 61184 Karben

Dienstag, 9.02.2021 - Mi. 8.30 Uhr 
Limes-Apotheke 06047 96150 
Vogelsbergstr. 18 63674 Altenstadt

Mittwoch, 10.02.2021 - Do. 9.00 Uhr 
Markt-Apotheke 06039 2506 
Karbener Weg 8-10 61184 Karben
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